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DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 
XlV. Gc~ctzgcbun~r;p!'riodt;. 

< - 1:178 08 16 

Z.11 0502/78-Pr.2/78 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wen 

ZOOI !A8 

1978 -08- 2 r. 
zu 2002:-

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Leibenfrost und Genossen 

vom 30. Juni 1978, Nr. 2002/J, betreffend GebUhrengesetz, beehre 

ich mich mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Soweit es sich um das Verfahren zur Erlangung einer Entschädigung 

fiir entnommene \'Jarenproben handelt, ist weder im Berei ch des Lebens­

mittelgesetzes noch auf dem Gebiete des Gebührenrechtes in den letzten 

30 Jahren eine prinzipielle Änderung eingetreten. Ebenso wie heute hat 

die GebUhrenpflicht für gleichartige Eingaben in der Vergangenheit immer 

bestanden. Die generelle Änderung der GebUhrensätze betrifft alle Ein­
gaben in gleicher Weise und stellt nicht auf Einzelf~lle ab. 

Zu 2. bis 4.: 

Obwohl seit 1946 die EingabengebUhr wiederholt angehoben wurde - was sich 

stets auch auf die gegenständlichen Anträge auswirkte- bestand bisher offen­

bar kein Bedarf nach einer ~usnahmeregelung. Zumindest wurde meines Wissens 

ein diesbezüglicher Wunsch an die Finanzverwaltung bisher nicht herange­

tragen. 

Dennoch bin ich bereit t eine etwa notwendige Neuregelung zu Uberdenken, 

die allerdings dUY'ch legistische ~laßnahrnen im Rahmen des Lebensmittel­

gesetzes erfol~Jen miißte. OerzeH li:iuft beim Verfassungsgerichtshof 

ein von l\rnts wegen eingel(~itetes Gesetzespr~ijfllngsverfahren, in das auch 

§ 39 Lebensmittelgesetz einbezogen wurde. Dieses Verfahren ist bis heute 

nicht beendet, so daß eH verfriiht erscheint, über einemögl iehe Änderun~l 

der fraglichen Rest-im:nungen zu beratpn, Es \!!::ire wenig sinnvoll, diE' 
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GebUhrenfrage hievon unabhtingig zu behandeln, weil eine allfällige 
GebUhren~f'icht immer nur die Folge einer bestimmten Vorgangsweise 
sein kann, die im konkreten Fall im Lebensmittelgesetz begrUndet ist. 
Erst wenn feststeht, ob der § 39 Lebensmittelgesetz in der derzeitigen 
Fassung bestehen bleibt, bzw. dessen kUnftige Fassung bekannt sein wird, 
erscheinen weitere überlegungen darUberzielfUhrend. 

Zu 5.: 

Bei den in Stempelmarken zu entrichtenden festen GebUhren wird kein 
behördliches Abgabenverfahren durchgefUhrt. Daher kann es in meinem 
Ressort auch keine Detailaufzeichnungen darUber geben. Erfahrungsgemäß 
sind aber die GebUhreneing~nge aus Anträgen auf Zuerkennung einer 
Entschädigung nach § 39 ~bs. 5 Lebensmittelgesetz minimal, weil es 
dazu kaum schriftlithe Anträge gibt. 
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